Musterbrief „Lottogemeinschaft“ 

Hans Muster 
Mustermannstr. 1
4020 Musterstadt  

EINSCHREIBEN 
Firmenbezeichnung 
Straße / Hausnummer
Land / PLZ und Ort                                            




 Musterstadt, Datum  

Vertrag Nummer _______________ vom _________________
Rücktritt gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Sie haben mich am _______________ angerufen und mir einen Gewinn angekündigt. Um diesen überweisen zu können, musste ich Ihnen meine Bankverbindung bekannt geben. Gleichzeitig sollte ich telefonisch einem Vertragsabschluss mit Ihrem Unternehmen zustimmen. Der Vertrag ist nichtig, Forderungen Ihrerseits bestehen daher nicht. Vorsichtshalber trete ich von diesem Vertrag gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz sowie aus jedem anderen tauglichen Rechtsgrund fristgerecht zurück. Gleichzeitig untersage ich Ihnen, meine Kontodaten in irgendeiner Weise zu verwenden oder zur Einziehung von Forderungen zu benützen.
Mit freundlichen Grüßen 

Hans Muster (=eigenhändige Unterschrift) 

Wichtige Informationen zum Musterbrief 

Neue Rechtslage für Vertragsabschlüsse ab dem 1. Mai 2011:

Erfolgen Vereinbarungen über Wett- und Lotteriedienstleistungen im Rahmen eines unerbetenen Werbeanrufes so sind diese nichtig. Auch wenn der Unternehmer Leistungen erbracht hat, muss der Konsument nichts dafür bezahlen. Bereits bezahltes Entgelt kann der Konsument zurückfordern. Kontrollieren Sie daher Ihre Kontoauszüge sorgfältig und lassen Sie abgebuchte Beträge von Ihrer Bank zurückbuchen.

Unerbeten ist ein Anruf dann, wenn der Konsument der Kontaktaufnahme durch das Unternehmen vorher nicht zugestimmt hat.

Für Vertragsabschlüsse vor dem 1. Mai 2011 gilt: 

Wurden Sie vor dem 1. Mai 2011 am Telefon bei einem Werbeanruf zum Mitspielen bei einer Lottospielgemeinschaft überredet, so können Sie von diesem Vertrag allenfalls noch gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz zurücktreten. 
Denn die Rücktrittsfrist beträgt zwar lediglich eine Woche ab Vertragsabschluss, beginnt aber erst zu laufen, sobald Sie vom Unternehmer eine Urkunde (z.B. eine Auftragsbestätigung) erhalten, die auch eine dem Gesetz entsprechende Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält. Erhalten Sie keine schriftliche Rücktrittsbelehrung besteht das Rücktrittsrecht unbefristet. 

Aus Beweisgründen empfiehlt es sich, den Rücktritt per Einschreiben mit Rückschein zu versenden (nähere Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage unter Konsumentenrecht im Artikel „Zugang von Postsendungen“). Kopie des Einschreibens, Einschreibezettel und Rückschein unbedingt aufheben.
Ist die Rücktrittsfrist abgelaufen, können Sie den Vertrag nur noch kündigen. Tun Sie das mittels eingeschriebenen Briefes, in dem sie die Kündigung zum nächstmöglichen Kündigungstermin bekannt geben. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass hierbei die vom Unternehmen vorgegebenen Kündigungsfristen und -termine einzuhalten sind und bis zum Beendigungstag die vereinbarten Kosten zu begleichen sind. Bewahren Sie eine Kopie des Kündigungsschreibens sowie den Nachweis der Post sorgfältig auf.

